
Kärntner Sportgesetz, § 9b Helmpflicht 
Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebensjahr haben beim Befahren von Schipisten und 
pistenähnlichem freien Gelände im Rahmen der Wintersportausübung einen handelsüblichen 
Wintersporthelm zu tragen. Die Erziehungsberechtigen und Aufsichtspersonen haben für die 
Einhaltung dieser Verpflichtung im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des ihnen Zumutbaren 
Sorge zu tragen. 


